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Kleine Anfrage des Abgeordneten Mirko Schultze (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.: 7/1602 
Thema: Nachfrage zur Kleinen Anfrage Drs.-Nr. 7/889 Stadthalle  

Görlitz  
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich 
die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Frage 1: Welche Zusagen / Aussagen wurden von Mitgliedern der 

Staatsregierung zur Förderung der Stadthalle Görlitz  
gemacht und welche Verbindlichkeit besteht in diesen? 

 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat gegenüber der Stadt 
Görlitz erklärt, dass der Freistaat Sachsen beabsichtigt, die Stadt Görlitz 
bei der Maßnahme „Sanierung der Stadthalle Görlitz“ zu unterstützen.  
Dargelegt wurde, dass bei geschätzten Gesamtkosten von 40 Millionen 
Euro eine Fördersumme von 36 Millionen Euro erforderlich ist, die jeweils 
hälftig durch Mittel aus dem Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien (BKM) sowie aus Haushaltsmitteln des Freistaates Sachsen zu 
erbringen wären. Weiterhin wurde dargelegt, dass die Stadt Görlitz einen 
Eigenanteil von vier Millionen Euro zu tragen hätte. Schließlich wurde  
darauf hingewiesen, dass die Förderung mit BKM-Mitteln und auch die  
Bereitstellung von Fördermitteln durch den Freistaat Sachsen ein schlüssi-
ges Betriebs- und Nutzungskozept der Stadt Görlitz voraussetze. 
 
Frage 2: Welche Finanzmittel wurden zur Finanzierung der Sanie-

rung der Stadthalle durch Mitglieder der Staatsregierung in 
Aussicht gestellt? 

 
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.  
 
Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen hat gegenüber der Stadt 
Görlitz erklärt, dass der Freistaat Sachsen die Bereitstellung der Kofinan-
zierung bei Vorliegen der jeweiligen Fördervoraussetzungen in Aussicht 
stellt. 
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Frage 3: Welche Voraussetzungen für die zur Verfügungstellung der Finanz-

mittel des Freistaates zur Sanierung der Stadthalle gibt es konkret? 
 
Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.  
 
Die Fördervoraussetzungen der BKM sind zu erfüllen. Dazu gehört unter anderem ein 
schlüssiges und nachvollziehbares Nutzungskonzept für die Stadthalle und die Über-
nahme des kommunalen Eigenanteils durch die Stadt Görlitz. Für die Bereitstellung von 
Finanzmitteln des Freistaates Sachsen müssen die landeshaushaltsrechtlichen Grund-
lagen geschaffen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Thomas Schmidt 
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